
Pieper, Monika

Von:

Gesendet:

An:

Cc:

Betrefi:

'Anlagen:

christian.nierhauve@luther-lawfirm.com
Sonntag, 7. Oktober 2018 M:16
Pieper, Monika
Achim.Meier@Iutl"ier-lawfirm.com
Re: Vertrag Mobile Digitalwerkstatt
18-10-05 Dienstleistungsveitrag cleanl.docx

Sehr geehrte Frau Pieper,

anbei darf ich Ihnen den Vertrag mit den von Ihnen gewünschten redaktionellen Änderungen übersenden. Frau von
Preysing hatte Ihren Änderungenwünschen ja bereits mit E-Mail vom 5.10.2018 zu gestimmt.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne wie gewoht jederzeit zur Verfügung.
1

'/lit freundlichen Grüßen

l
"lr. Christian Nierhauye

Dr. Christian Nierhauye
Rechtsanwalt
Associate
Real Estate

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Gildehofstraße 1, 45127 Essen, Gemiany
Phone: +49 2Cll 9220 24630
Fax: +49 201 9220 1 10
Mobil: 449 152 016 24630
christian.nierhauve@Iuther-lamirm.com
wwbv.lu}her-lawfimi.com

Assistant:LeaWagner "
Phone: +49 201 9220 24044

Lfüher inforrnier( regelmäßig Ober aktuelle rechtliche und steuerliche Themen.
Einen Überblick über unser; aktuellen Veranstaltungen finden Sie im Luther-TerminkalÖnder

%,
i'

'y-?

From: "Pieper, Monika" <Monika.Pieper@msb.nrw.de>
To: "christian.nierhauve@luther-lawfirm.com" <christian.nierhauve@luther-lawfirm.cüm>, Antonia von Preysing <antonia@digitalwetkstatt.de>,
Date: 05.10.2ü18 08:33

Subject: Vertrag Mobile Digitalwerkstatt

Sehr geehrter )-lerr Nierhauve, sehr geehrte Frau von Preysing,

Herr Staatssekretär ist billigt den Vertrag und möchte ihn am Montag unterzeichnen. Er hat noch kföine
redaktionelle Anmerkungen, die aber keinerlei Auswirkungen auf die Inhalte haben. Ich hoffe daher, dass
man diese ohne großen Aufwand einfügen kann.
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Mit freundlichen Grüßen

Monika Pieper

Referat 411

Lernen im Digitalen Wandel, Medienberatung, Lernmittel
Ministerium für Schule und
Bildung Nordrhein-Westfalen
Völklinger Str. 49
4022al Düsseldorf
Telefon
E-Mail

De-Mail

;-Mail veischlüsse!Usigniärt
. .iternet

02 11 /5867-3552

Monika.Pieper@msb.nrw.de
poststelle@msb.nrw.de
poststelle@msb-nrw.de-mail.de

poststelle@msb.sec. nrw.de
www.schulministerium.nrw.de

"?

[attachment "18-10-01 Dienstleistungsvertrag cleanl.docx" deleted by Christian
Nierhauve/LAW/LUTHERI

Geschäftsführer: Elisabeth Lepique, Dr. Markus Sengpiel
Die Gesellschaft ist eingetragen beim Registergericht Köln
(Sitz der Gesellschaff) Nr. HRB 39853.

This e-mail communication (and any attachmenUs) is confidential and intended önly for the individual(s) or entitynamed above and to others who ha-ve been specif:cally authorized to receive it. If you are not thö intended recipient,please do not read, copy, use or disclose the 6ontents-of this communication to others. Please notify the sender that
' you have received this e-mail in error, by calling the phone number indicated or by e-mail, and delete the e-mail

(including any attachment/s) subsequently. This information may be subject to professional secrecy (e. g. of auditor,tax or legal advisor), other privilege fü oföerwise be protected by work p?oduct immunity or othör legal rules. Thank
70u.

(
-(-

2



Vertrag zur Umsetzung digitaler Unterrichtsinhalte durch
,,mobile Klassenzimmer" an Schuleti in NRW

zwischen dem

Land Nordrhein-Westfalen

vertreten durch das Ministerium für Schule und Bildung
dieses vertreten durch den Staatssekretär Herrn Mathias Richter,

Völklinger Straße 49

40221 Düsseldorf

- im Folgenden ,,MSB" genannt -

und der

HABA Digital GmbH

vertreten durch die Geschäftsfühför Frau Verena Pausder una Herrn Karl Fischer
Linienstraße 130

10115 E3erlin
/

-im Folgenden ,,Auftragnehmer" genannt-

-gemeinsam nachfolgend als die ,,Parteien" bezeichnet-

['
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Präambel

Der Auftragnehmer bet;eibt sog. ,,Digitalwerkstätten", die es Kindern zwischen 6 und 12 Jahren

ermöglicht, in einem sicheren Raum altersgerechte Digitalwerkzeuge kennen und spielerisch
nutzen zu lernen.?

Diese ,,Digitalwerkstätten" sollen als ,,mobile Klassenzimmer" vom Auftragnehmer für das MSB

eingesetzt yverden.

Mittels der mobileri Klassenzimmer soll die Digitalisierung an Grundsehulen in Nordrhein-

(-': Westfalen durch den Eirföatz verschiedenartig digitalisierter, hochwertiger:Lehrinhalte und Ma-
terialien aktiv vorangetrieben werden. ZLI diesem Zweck setzt der Auftragnehmer speziell einf

"'= gerichtete mobile Klassenzimmer ein, die mit Hilfe'von LKW für jeweils eine Woche an ausge-
wählte Grundschulen verbracht werden. Vor Ort wemen sodann Workshops durch entspre-

' cherid ausgebildete Trainer und Lehrer fü; diö K!assen, aber aucti für die Lehrkräffe und El-
terri, durchgeführt. Im Rähme'n dieserWorkshops erhalten die Schulen könkrete Anwendungs-
hilfen für die Umsetzung digitaler Bi!dung in den Schulen.

Das MSB strebt im Rahmen der Digitaloffensive Schule NRW'e3ne Unterstützung der !Schulen

im Bereich der Fortentwiöklung digitaler Bildung an. Dies erfolgt mit dem Ziel, die Schulträger

bei einer zeitgemäßen Implementierung von Unterrichtsinhalten und -formen in den Lehralltag

zu unterstüfzen. Da die Schulen in äller Regel noch nicht über die entsprechende Infrastruktur

verfügen, sollen diese Unterrichtsinhalte zunächst in Form der mobilen Klassenzimmer bei-

spielhaft vermittelt werden.

/-al
(

(-
(.

Es steht im fre.ien Ermessen des MSB, im Rahmen dieses Vertrages von dem Auftragnehmer

insgesamt bis ,zu fünf mobile K!assenzimmer abzurufen.

Den Parteien ist bewusst, dass die Beauftragung von mehr als eineri"i mobiien Klassenzimi'ner

unter einem Hfüshaltsvorbehalt stet"it.

Der Auftragriehrner verfolgt im Rahmen der Leistungen nach diesem Vertrag nach eigenem

Bekunden keine Gewirföerzielungsabsicht.
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Den Parteien ist bewusst, dass das MSB als Vertreterin der Gebietskörp»erschaff Land Nörd-

rhein-Westfalen öffentliche Auftraggeberin nach § 99 Nr. 1 füs Gesetzes gegen Wettbewerbs-

beschränkungen (GWB) !st und daher Liefer- und Dieristleistungsauffräge betreffend soziale
und andere besondere Dienstleistungen, die den Schwellenwert vori aktuell EUR 750.000

(netto) erreichen bzw. überschreiten, europaweit auszuschreiben hat. Der Auftragnehmer er-
bringt Dienstleistungen im Sfüial-, Bild'ungs-, GÖsundheits- und kulturelleri Bereich (vgl. An-
hang XIV der Richtlinie 20al4/24/EU), für die der vorgenannte Schwellenwert Anwendung fin-
det.

Aufgrurid eritsprechender Marktübersicht geht das MSB davon aus, dass der Auftragnehmer

mit dem Angebot, das Gegerrstand des vorliegenden Dienstleisfüngsvertrages ist, eine verga-

/i berechtliche Ausschließlichkeitsstellung hat. Die Parteien stimmen darin überefö, dass das

-yj MSBbeieinemsichväränderndenMarktumfeld(z.B.wegenderldentifikationweitererMarkt-
- teilnehmer) jederzeit berechtigt sein muss, die entsprechenden Dienstleistungen durch sank-(

tionslose Vertragsaufhebung vorzeitig zu beenden und in einem förmlichen Vergabeverfahren

am Markt bekannt zu geben.

Vor diesem Hintergrund regeln die Parteien was folgt:

(

{ i'-
(',-
'<.:

§ I Vertr:agsgegenstand

Gegenstand dieser vertraglichen Vereinbarung sind die gegenseitigen Rechte und

Pflichten der Parteien z:ur Umsetzung der ,,mobilen Klassenzimmer" (nachfojgend ,,das

Projekt"). Der Auftragnehmer schujdet als Hauptleistungspflicht u.a. die ordnungsge-

mäße und den Vorgaben diesäs Vertrages entsprechende Ausführung der in § 2 be-

schriebenen Leistungen. Das MSB schuldet im Gegenzug die in § 4 geregelte Vergü-

tung.

§ 2 Leistungsumfang

2.1 Der Umfang, der vom Auftragnehmer geschuldeten Leistungen, richtet sich grundsätz-

lich nach dem als Anlage 1 beigefügten Angebot des Auftragnehmers sowie der im

Anlagenkonvolut 2 (Inhalt mobile Digitalwerkstatt, L'ehrerforfbildungen, SchulL
workshops) dargeistel!ten Leistungsbeschreibung. Im Übrigen gelten zur Leistungsbe-

stimmung die folgenden vertraglichen Regelungen ergänzend. Sofern Wideisprüche

zwischen dem Vertrag, dem Angebof (Anlage '1) und der Leistungsbeschreibung (Ai"i-
lagenkonvolut 2) bestehen, gelten die Regelungen dieses Vertrages vorrangig.
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2.2 Die Parteien sind sich einig, dass der Auftragnehmer insbesondere die Entwicklung
eigener Lehrangebote, Angebote im Rahmen der Lehrerfortbildung und eigenerUnter-
richtsangebote sowie .deren Weiteräntwicklung schuldet. Die Weiterentwicklung der
Unterrichtsangebote erfolgt durch den Auffragnehmer mittels eines innovativen und
sich den Anforderurigfö des MSB föwie den jeweiligen, technis6hen Anforderungen
stetig anpassenden Arbeitsprozesses. Der Auffragnehr'ner sichert zu, dass sämtliche

seinerseits vermittelten Lehrirföalte keinerlei Bezug zu seinen unternehmerischeri Tä-

tigkeiten oder eines anderen Unternehmens der HABA,UriternehmensgruppÖ aufwei-
sen.

((l

("

2.3 Der Auffragnehrr3er ist berechtigt, das Projekt als Referenz zu führen und zu Werbe-

zwecken zu nutzen. Insbesondere ist es dem Auffragnehmer gestattet, als ,,Digitalwerk-

statt" im Rahmen des Projekts aufzutreten und in seinen E-Mail Adressen die ,,Digital-

? werkstatt" zu führen. Er ist nicht berechtigt, in irgendeiner Art und Weise auf die HABA-

Unternehmensgruppe h!nzuweisen. Umfang u'nd Art der Beschriftung där rr'iobilen Klas-
senzimme-r bzw. sämtliche hierauf sichtbaren Label werden durch däs MSB vorgege-
ben.

2.4 Der Auffragnehmer schuldet weiter die in Anlage 3 aufgelistete Mindestausstattung

der im Rahmen dieses Vertrags eingesetzten mobilen Klassenzimmer.

t
s

rV
? 'l--
S-
',-.

Diese enthalten insbesondere

eine Ausstattung, die eine Nutzung der mobilen Klassenzimmer durch bis zu

30 Schüler/innen vollumfänglich gewährleistet.

Alle für die Durchführung des Projekts erforderlichen Einrichtungen und Ma-

terialien, vor allem die !m Einzelnen erforaerliche Hard- und Software. Die

Hard- und Software muss zwingend in jeglicher Hinsicht dem technischen

Standam zum Zeitpunkt des Beginns der Leistungen nach aiesemVertrag

entsprechen. Sofern die Hard- undfoder Soffware zu einem späteren Zeit-

punkt diesem Standard nicht mehr genügt, zeigt der Auffragriehmer diesen

Umstand dem MSB gegenüber an und setzt es zugleich über die Kosten und

den Zeitaufwand in Kenntnis, den eine Umrüstung der Hard- und/oder Soff-

5
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ware erfordert. Es obliegt dem MSB zu entscheiden, o5 und in we!chem Um-

fang eine Umrüstung erfolgt. Über etwaige hiermit yeföundene Kosten, wel-

che auf Anforderurig durch deri Auftragnehmer riachgewiesen werden, eini-

gen sich die Parteien separat. Das MSE3 entscheidet, ob die zusätzlichen Kos-

ten der Umrüstung im Rahmen einer anteiligen Erhöhung der Vergütung gem.

§ 4 oder im Rahmen einer Einmalzahlung ausgeglichen werden.

@ jeweils eine Heizungs- und Klimaanlage, die eine ganzjährige Nut,zung des

mobilen Klassenzimmers'zu Lehr- und Unterrichtszwecken ermöglichen.

7;? ..
-4 %
!i"'-

(

2.5 Der Eifüatz der mobilen Klassenzimmer erfolgt flächendeckend im gesamten Gebiet
des Landes Nordrhein-Westfalen. Für die Auswahl und Ansprache der Schulen trägt .

bei den ersten '1 5 Terminen des ersteri mobilen Klasseözimmers das MSB Sorge. Dem

Auftragnehmer werden durch das MSB die in Frage kommenden Schuleri benannt, die

den Anforderungen laut Anforderuögskatalog (wird duröh den Auftragnehmer erstellt)

entsprechen.

(
/

'(-

2.6 Der Auftragnehmer koordiniert die Schulen und erstel!t einen Routenplan in 7«bspraqhe

mit dem MSB. Nach den ersten 15 Te.rminen (voraussichtlich ab dem 25. Februar

2019), benennen die Schufömter passende Schulen direkt, die sich dann bei dem Auf-

tragnehmer direkt melden. Der Routenplan wird sodann durch den Auftragnehmer un-

ter Berücksichtigung der Zielsetzung, die jeweiligen Schulbezirke möglichst gleichbe-

rechtigt anzufahren, durch den Auffragnehmer erstellt 'und dem MSB zur Zustimmurjg

mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf vorgelegt.

2.7 Sollten weitere mobile Klassenzimmer beauftragt werden, erfolgt die Bevverbung der

Schulen über ein Online Bewerbüngstool, das durch den Auffragnehmer zur Verfügung

gestellt wird. Die Auswahl der Schulen erfolgt entsprechend der vorstehenden Rege-

lung in Ziff. 2.6. Damit gösichert ist, dass meSglichst alle 53 Sqhularritsbezirke gleich-

mäßig angefahren werden, wird es auch bei weiteren mobilen Klassenzimmern eine

'enge Zusarnmenarbe!t mit den Schulämtern gebön.

2.8 Eine Nutzung der mobilen Klassenzimmer erfolgt voraussichtlich vorrangig, jedoch kei-

nesfalls ausschließlich, durch Schüler der jeweils 3. und 4. Klasse.

6
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2.9

2.10

Die mobilen Klasserizimmer inklusive der Transportmöglichkeit durch die LKWstehen
dem MSB während der Vertragslaufze!t und näch den Vorgaben dieses Veitrags auf
Wunsch auch für andere Maßnahmeri als die in Anlage I Beschriebenen zurVerfü-
gung. In diesem Ral"imen wäre z.B. auch die Nützung der mobilen Klassenzimmer
durch die Lefü'erschaff am jeweiligen Einsatzort der unmittelbar 2u Unterrichtszwecken
oder die Verwendung der mobilen Klassfözimmer an Wocheriei"iden möglich. Insbe-
sondere stehen .die mobilen Klassenzimmer dem MSB für Ferienprogramme an den
öffenen Ganztagsschuleii zur Verfügung.

Der Auftragnehmer schuldet die umföngliche Zurverfügungstellung der vcillständig ein-
gerichteten ünd jür die Zwöcf«e näch dieser'n Vertrag uneingeschrärikt nutföaren mo-
bileri Klassenzimmer sowie die - den Vorgabfö dieses Vertrags entsprechende -
Durchführung des Projekts. Die Arimietung der mobilei"i Klassenzimmer sowie der
Transport an die jeweilige Schule werden vom Auftragnehmer übernommen. Der Auf-
tragnehmer stellt sämtliches, zur Erfüllung der Leistungen nach diesem Vertrag erfor-
derliches Personal auf'eigene Kosten zur VÖrfügu;ng und stellt sicfür, dass das einge- '
setzte Persona! zuverlässig und sföts in ausreichendem Umfang ausgebildet und ge-
schult ist; zur Feststellung der Zuverfössigkeit ist insbesondere die Vorlage eines er-
weiterten Führungszeugnisses nach § 30a BZRG erforderlifö.

ß-

2.1i Der Auftragnehmer wird zunächst ein mobiles Klassenzimmer zur Durchführung des
Prqjekts einsetzen. Das Recht des MSB,. zu einem späteren Ze!tpunkt den Einsatz
mehrerer mobiler Klassenzimmer zu verlangen, bleibt hiervon unberührt. Näheres
hierzu regelt § 5.

2.12 Die Parteien einigen sich bereits mit Vertragsunterzeichnung darüber, dass mit Been-
digung des Vertrags - gleich aus welchem Grund - das Eigentum an den vom Auftrags-
nehmer eingebrachtem Mobiliar sowie der Hardware auf das MSB übergeht.

§3

3.1

Vertragslaufzeit und Kündigung

Das' MSB beauffragt den Auftragnehmer zunäföst .mit der Erbringung der Leistung ei-
nes mobilen Klassenzimmers für einen Zeitraum von 1 "l Monaten in der Zeit vom 12
November 2018 bis zum 11 .Oktober 2019 (vergleiche unter Kostenaufstellung des Pro-
jektes untei I Jahr ").

7



3.2 Das MSB kani"i zudem während der Laufzeit der Leistungen gem. § 5 jederzeit die

weiteren Leistungen aus dem Angebot des Auftragnehmers abrufen. Hierbei enischei-

det das MSB nach eigenem Ermessen, welche Anzahl (iedoch maximal 5) mobiler

Klassenzimmer zum Einsatz kommen sollen. Ruft das MSB weitere, Leistungen ai),

steht deren Vergütung unter einem Haushaltsvorbehalt. Ebenöo steht es im Ermessen

des MSB, über welchen Zeitraum jeweils die Leistungen erbracht werdena (jedoch be-

schränkt laut Angebot auf eine rpaximale Vertragsdauer von 3 Jahren.

3.3 Dem MSB steht ein jederzeitiges Kündigungsrecht

(y,..?
.I=

(

J(-

a) mit einer Frist vori drei Monaten zum Moriatsende zu, wenn es zu der Erkennt-

nis gelarigt, dass es für die von dem Ai?iftragnehmer auf Grundlage des vorlie-

genden Dienstleistungsvertrages ?erbrachten Dienstleistungen einen attsrei- '

chenden wettbewerblichen Markt gibt, der eine förmliche Ausschreibung nach

dem GWB-Vergaberecht eforderiich macht.

b) mit einer Frist von drei Monateii zum Monatsende aus sonstigeri Gründen zu;

irisbesondere bei einer Veränderung der Haushaltslage.

Wird der Dienstleistungsvertrag währena der fürtragslaufzeit @ekündigt, kann der Auftragneh-

mer einen ihren' bisherigen Leistungen entsprechenden Tei! der Vergütung verlangen. Weiter-

gehende Ansprüche (z.B. Schadensersatz, entgangener Gewinn) schließen die Parteien aus.

§ 4 Vergüttmg

Die nach diesem Vertrag seitens des MSB geschuldete Vergütung ergibt sich jeweils aus dem

Angebot (Anlage 1).

Diese Leistungen werden zum Ende eines Monats nachschüssig auf ein noch zu benennendes

Konto des Auftragnehmers'angewiesen.

Die Aüfschlüisselung der mit der Umsetzung de: Projekts veföunaenen Kosten und die Zu-

sammensetzung der monatlichen Vergütungsza!'ilungen ergeben sich aus Anlöge 1. Die An-

lage 1 enthält neben den laufenden Kostenpositionön auch Kosten, die dem Auftragnehmer

außerhalb der pauschaliert vereinbarten Leistungfö entstehen können und die nach dem Wil-

len der Parteien ebenfalls vom MSB erstattet werden sollen. Die Parteien ste!len gleichwohl

klar, dass es sich bei den vom ,Aufträgnehmer angebotenen Leisfüngen um Pauschalfestpreise

8



handelt, die unter Berücksichtigung aes gemeinsamen ,,Open Book Vereinbarung" geinäß

nachfolgendem § 6 keinesfalls überschritten werden. Sie stellen somit die maximale Vergütung

dar, die das MSB für die Vertragsleistungen zu zahlen hat. Eine Reduzierung des Pauschal-

festpreises (z.B. für den Fall das Personalkosten eingespart werden) ist jedoch möglich.

Die Parteien sind sich einig, dass die Vergütung des Auftragnehmers auf Grundlage einer 1st-

Kosten-Abrechnung erfolgt und in diesem Rahmen gruridsätzlich riur die tatsächlich angefal-

ler'ien Kosten ffü die in der Anlage 1 genannten Leistungen Gegenstand der nach diesem §
4 geschuldeten Vergütung ist. Eine Abrechnung dieser 1st-Kosten erfolgt zum Ende eines

Quartals auf Gr:undlage einer Aufstellung aller Kostenpositionen durch den Auftragnehmer.

Zuviel gezahlte Vergütung wird zurückerstattet oder mit der Qergütung des darauffolgenden

Monats ver:rechnet.
/'

/1.
l l "-

r%J.
S '?-

». I.nsbesondere sind die anfallenden Personalkosten fur die Trainer und das Prolektmanage-

ment nach dem tatsächlich anfallenden Bedarf abzurechnen. für das erste mobile Klassen-

' zimmer sind gem. aem Angebote aus Anlage 1 bis zu 3 FTE zu:rechnen. Jedes weitere mobile
Klasserr;zimmer benötigt maximal 2,5 FTE.

Für den Betrieb des ersten mobi!en Klassenzimmers wird gem. dem Angebot aus Anlage 1

ein Vollzöit-Projektmanager sowie ein/e Koordinator/in eingestellt. Bei der Inbetriebnahme wei-

terer mobiler Klassenzimmer wird je nach Arbeitsaufwand und Komplexität' gemeinsam mit
dem MSB über die Einstellung weiterer Projektmafüger bis zum Maximalbetrag von «äÖl
Euro/Jahr pro mobilem Klassenzimmer entschieden. Der Auffragnehmer legt dem MSB die

Notwendigkeit der Einstellung dar.

(
i

r(
1,5..
(-

§5

5.1

Leistungseiweiterung

Das MSB hat das jederzeitige Recht, - mit einem Vorlauf von drei Monaten - zi> ver-

langen, dass der Auftragnehmer das Projekt auf mehr als ein mobiles Klasser'izimmer

erweitert oder die Anzahl der mobilen Klassenzimmer reduziert. In diesem Rahinen

kann ein Einsatz von mindestens einem und maximal fünf mobilen Klassenzimmer

gleichzeitig verlangt werden. In Bezug auf den Einsatz der weiteren mobilen Klassen-

zimmer gelten sämtliche Vorgaben dieses Vertrages grundsätzlich entsprechend.

5.2 Dem MSB steht außerdem das jederzeitige Recht zu, die ztir Durchführung der Leis-

tungen nact'i diesem Vertrag e4orderlicheri mobilen Klassenzimmer ganz oder teil-

weise selbst beizustellen. Dieses Recht zur Beistellung wird seitens des MSB schriftlich

9



gegenüber der dem Auftragnehmer mit einem Vor!auf von sechs Monaten ausgeübt.
Der Aufiragnehmer erbringt ab Be!stellung der mobilen Klassönzimmer durch das füllSB
sämtliche nach diesem Vertrag geschuldeten und über die Beisteliung hinausgehen-
den Leistungen weiterhin. Da sich durch die Beistellung die der Kosteriaufschlüsselung
gemäß Anlage 1 zu füunde liegenden 1st-Kosten verfödern, reduziert sich die nach §
4 durch das MSB geschuidete Vergütung entsprechend der jeweiligen Reduktion der
1st-Kosten.

,fi

( 'i,

(

(
I

l

Open-Book-Vereinbarung

Da die Parteien darüber'einig sind, dass eine Vergütung durch das MSB lediglich in Höhe der
tatsächlich anfallenden Kosten (1st-Kosten), gedeckelt durch den Pauschalfestpreis, erfolgt, ist

- Grundlage der gemeinsamen Zusammenarbeit der Parteien nach den Vorgaben dieses Ver-
trages, dass die Leistungen des Äuftragnehmörs auf partnerschafflicher Grundlage und voll-
ständig transparent erbracht werden. Der Auffragnehmer wird au9 diesem Grund lein6 vollum-
fQrigiiche ,Open7Book",Vereinbarung einhalten, d.h. es werden sämtliche wirtschafflichen
Kennzahlen des Proj@kts auf V/unsch des MSB diesem gegenüber jederzeit offen gelegt.
Hierzu gehört der vollständige und transparente Umgang rriit sämtlichen Kostenpositionen, die
im Rahmen der Erbringung der Leistung nach diesem förtrag anfallen. Bestarföteil aieser ,,O-
pen-Book"-Vereinbarung ist daher auch das jederzeitige Recht des MSB, in sämtliche mit der
'Projektrealisierung in Zusammerihang stehenden Dokumente, Unterlagen, Abrechnungen, Bi-
lanzen und, sonstigen Daten Einsicht zu nehmen. Die Einhaltung der ,,Open-Book"-Vereinba-

. rung ist Hauptleistungspflicht des Auftragnehrriers.
"l

§6

k

§7 KooperatiÖn

Die Parieien werden eine gerrieifüchaftliche Projektgruppe einrichten, die mit Vertretern beider
Parteien besetzt wird und aus 5 Mitgliedern, 3 Mitgliedern des MSB und 2 Mitgliedern von
HABA Digitalwerkstatt, besteht. Im Rahmen eines monätlichen Jour Fix und durch zunächst
wöcheritliche Telefonate stimmen sich die Parteien zum Stand der Umsetz?ung des Projekts
ab und klären möglichst einvernehmlich sämtliche im Rahmen der Vertragsdurchführung auf-
geworfenen Fragestellungen. Das MSB hat zudem das Recht, sog. ,,UnterrichtÖslots" mit eige-
nen Lefükräffen und Lehrinhalten zu füllen. Die Löhrinhalte sowie das Konzept des Auftrag7
nehmers sind zudem im Vorfeld mit dem MSB abzustimrnen und durch dieses?freizugeben.
Die Parteien werden gemeinschaftlich an der Weiterentwicklung der Lehrinhalte und den Iri-
halten der Lehrerfoitbildung arbeiten.
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Datenschutz

Die Vertragsparteien beachten die einschfögigen dätenschutzrechtlichen Vorschriffen,

Der Auftragnehmer verpfliöhtet ihre Mitarbeiter nach Art. 5, 24, 29 Lind 32 Abs. 4

DSGVC) auf die Einhaltung des Datei"igeheimnisses, sofern nicht bereits eine solche

Verpflichtung ,besteht. Eirie riach Datenschutzrechi erforderliche Verpfliqhtung der be-

trofferien Personen auf die Wahrung de.s Datengeheimnisses ist vor der erstmaligen

Aufnahme ihrör Tätigköit vorzunehmen.'Die Niederschrift(en) über diö rörmliche VerL
pflichtung auf das Datengeheimnis ist auf Verlangen füm MSB vorzulegen. Der Auf7

tragnehmer darf nur vertrauenswürdige, namentlich ihr bekannte Mitarbeiter einsetzen,

für Öie sie die Haftung übernimmt.

8.2 Im Rahmen dieses Projekjes werden auf den vom Auffragnehmer zur Verfügung ge-

stellten Geräten, keine personenbezogenen Daten der Schülerinnen und Schüler so-
wie de'r Lehrkräfte verarbeitÖt.

§8

8.1

(
/

("I?.?

8.3 Der Auftragnehmer ist zu regelmäßiger Datensicherung im erforderlichen Umfang ver-

pflichte.t. Insbesondere hat sie d!e ihrem Zugriff unterliegenden Systeme gegen unbe-
fugte Kenntnisnahme, Speföherung, Veränderung sowie sonstige nicht autorisierte Zu-
griffe. oder Angriffe, gleich welcher Art, .durch Mitarbeiter oder sonstige Dritte fü schüt-

zen. Hierzu ergreift sie die nach dem neuesten Stand bewährter Technik geeigneten

Maßnahmen in erforderlichem Umfang, insbeföndere' zum Schutz gegen Viren und

sonstige schadhafte Programme oder Programmroutinen, außerdem sonstige Maß-

nahmen zum Schutz ihrer Einrichtung, insbesondere zum Schutz gegen Einbruch. Bei

Verwendung von nicht ihrem Zugriff unterliegenden Systemen hat sie ihrem jeweiligen

Auftragnehmer entsprechende Verpflichtungen aufzuerlegen und deren Einhaliung re-

gelrnäßig zu überwacfün.

8.4 Das MSB ist berechtigt, die Einhaltung der Datensicherheitsanforderungen jederzeit

nach vorheriger schriftlicher Ankündigung von mindestens fünf Werktagen zu überprü-

fen. Hat das' MSB den konkreten Verdacht einer Verletzung von Datensicheföeit6an-
forderungen, bedarf die Überprüfung keiner Ankündigung. Im Rahmen der Überprüfung

hat der Auftragnehmer dem MSB Zugang zu den für die Prüfung relevanten Geschäfts-

einrichtungen, insbesondere den EDV-Einrichtungen, zu gewähren.

11



§9

g.'i

Schlussbestimmungen

Soweit eine F'egelung die.ses Vertrags unwirksam sein sollte, so bläibt die Wirksarnkeit .
der Regelungen im Übrigen unbfüührt. Aristelle der unwirksamen oder uridurchführba-
ren Bestimmung soll eföe angemessene Reg'elung gelten, die, soweit recht'lich möglich, '
dem am nächsten kommt, was die Parteien gewollt haben oder nach dem Sinn und
Zweck dieses Vertrags gewollt haben würden, sofern sie bei Abschluss des Ver!rags
den Punkt im Hinblick auf die Rechtswirksamkeit und Durchführbarkeit bedacht hätten.
Das Gleiföe gilt, soweit dieser Vertrag eine Regelungslücke aufweist.

l

('

9.2

9.3

Die Parteien verpflichten sich gegenseitig im Verhältnis fü Dritten zur Verschwiegen-
heit hi'nsichtlich sämtlicher ihnen zugänglicher Kenntnisse und Informationen rund um
das Projekt und diesen Vertrag. Die Pflicht zur Verschwiegenheit gilt nicht im Falle eine.r
g'esetzlichen Verpfjichfüng zur Weitergabe der Informationen, der einwilligung der an-
deren Partei und hinsichtlich allgemein zugänglicher Iriformatronen sowie Inforrnatio-
nen, die der dritten Partei bereits vor der Information durch den Vertragspartner be-
kannt waren.

Der Auftragnehmer darf seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag weder insge-
samt rioch einzeln abtreten.

(
r"

?i.
9.4 ' Es gi!t das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstarid ist ausschließlich

Düsseldoff.

9.5 Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden dieses Verjrages bedürfen zu ihrer
Wirksamkeit der Schriftform und müssen als solche ausdrücklich gekennzeichnet sein.
Gleiches gilt auch für den Verzicht auf das Schriföoimerfordernis öder 'Änderungen des
Schriföormerfordernisses.

Düsseldorf, den .

Unterschrift MSB Unterschrift Auffragnehmer
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5. Entwuif

411 Düsseldorf, den 08. Oktober 2018

t
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Referatsleiter:

Bearbeiterin:

MR Paul Eschbach

SOL'iri Monika Pieper?(3552)

Herr

Staatssekretär

a.d.D

,,Digita(offensive Schule NRW- Mobite Digita(werkstatt"

t
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(,l

RL

]l2eidinung

(DienstWeg )
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!. Votum

Mit der Bitte um

Zustimmt4rig zum weiteren Vorgehen
Züstimmung zur Beaüftragung der HABA GmbH mit einem 'PilötL
projekt ,,Mobile Digitalwerkstatt" (siehe Vertragsentwurf)

ö ? Zustimmung zum Erlass an die E§ezirksregierungen (4.)
e Zustimrnung zur Information der KSV (5.) '

e

(' I:I. Sächverhalt'
(..

L(,- Die Lar"idesregierurig steht'in NRW weiter vor immensen Herausförde-
rungen'bei der Weiterentwicklung digitaier Bildung in unsöieri Schulen.
Vmle S'ehulen befinden sich noch in einem digital unzureichenden Zu-
stand. Um eine flächendeckeiid gleichwertige digitale Bildungsland-
schaft zu etablieren urid imi beste Bildungschancen ur'iabhängig von
sozialem Status'und Wohnort zi,i ermöglichen, muss die ,,Digitalöffensi-
ve Schule NRW", die mit deri5 Regionälkonferenzen begonnen hat,
schneli ur'id effizient weitergeführt werden. Sie muss jetzf in die Kom-
munen und in die Schulen getragen werden.

Der Digitalpakt Schule steht kurz vor der Vereinbarung und voraussicht-
lich ab 2019 (bis 2023) sollen den Schulen in NRW rund 1 ,1 Milliarden
Euro zur VerfÖgung stehen. Da die Infrastruktur in dfö

I?V:lAbteilurig 4S4 i 141l1PieperlMobile Digitalweikstat(1DigitalwerkstaiklLeikungsvorlagenlMob.ile

Digitajwerks(att5.docx lvonl5



Schulen darauf vorbereitet sein. Noch nieht alle Akteure iri den jewQili-
gen Schulstandorten sind fCir den kommenden digitalen Trarisfoi-mati,
onsprozess sensibilisiert-

I

Voraussetzung fÖr die Förderung durCh den Bund sind tragbaie Kon-
zepte vor Ort, die im Augenblick = besonders an den Grundschulen-
nicht.ausreichend vorhanden sind. Dabei stellt sich die Situation iri den ?
einzelnen Kommunen sehr uiiterschiedlich dar, soWohl bezüglich der
Halfüng und Offenheit dem Thema gegenüber, als auch der Geschwiri-

- . '!-. . . .-.

' -- -'-I'-
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?

f

W-,

Viele Lehrkräffe, besonders, an den Grundäöhulen, haben sich = mafü
gels einer Grundausstattung m:it digitalen Geräterq - nur wenig mit dem
Thema DigitalisiÖrung im Unterricht beschäftigen können. Der Medien-
kompeterizrahme'n NRW und dementsprechende Med'ienkonzepte wer-
den zum SchOliahresende 201 9/20 verbinalich. Dies stellt die Grund-
schu[en Vor besondere Herausforderung'en und es be.darf schulform-
spezifischer Unterstützungsangebote, ünför anderem ai.ich einer Er-
gänzung der staatliötien Lehrerfortbildung, um hier gr:ößere Fortbii-( dungskapfüit'äten-fü 'sc;affe'n.'

C(-
1,

. IFI. füwertung

Ein wesentliöhes Ziel muss es sein, an den jeweiligen Schulen selbst
Aufmerksamkeit, Offenheit und Interesse für das Thema ,,digitale Schu-
le" zu wecken. Deri Schulträgern und den Lehrkräften muss aie Bedeu-
tung des Tt'iemas digitaler Wandel für die Infrastruktur, die Äusstattung
und die pädagogische Erfordernisse an?Grundschulen gezielt näher
gebracht werden. Insbesondere muss in den Kommunen über das'

? Thema aüfgeklärt und unterstützt we'rderi; in denen noch Aufhölbedarf
besteht. At,ich die Schulaufsicht verfoigt das Thema Digitalisierung der
Schulen vor Ort mit unt'erschiedlicher Intensität.

Daneben ist:es zwingend erforderlich, besönders an den Grundschulen
ein siöhtbares Zeich'en des Aufbruchs für Eltern, Kinder und Lehrer zu
setzen, welches, dui-ch eine folgende Beschäftigung mit digitalen Mödi-
l/V:lAb(eilung AS41 Iz','I 1 lPieperlMobile Digitalwerkstatt'iDigitalwerkstatilt,eitungsvorlagenlMobile



en im Unterricht eine positive Entwickli?ing in Gang setzt bzw. 5eschleu-
nigt.

Dies känn nur gelingen, indem Schulen in den einzelnen Schulamtsbe-
zir:ken aufge'sucht werden und exemplai-isch gezeigt wird, dass es pä-
dagogisch sinnvoll urid notwendig ist, in eine 9ute digitale Ausstattung
der Schulen zu investieren und wie eföe solche gute Ausstattung aus-
sehen kann. Durch gute Beispiele wird der pädagögische Nufzen des
Ein'satzes digitaler Me:dien im Unterricht auf'ge.zeigt. Das Angebot muss
dabei auf-drei Nutzergruppen zielen: Die Schüler:irinen und Schüler, die
Unterricht mit digitalen Medien erleben, die L?-ehrkräfte, die gleichzeitig
von einem Angebot an Fortbildung und guter Praxis profitieren und die
komn"'iui-ial Veranlwortlichen, die sich vo,r Od gezielt ütier Ausstattungs=
erfordernisse und Unterstützungs- und Beratungsmöglichkeiten i'iifor-
mieren können.

Als integrierter Teil der Gesamtstrategie.,,Digitaloffensive Schule NRW"
körrnen die beschriebei'i Anforderungen flfühendeckend nur durch eine
rriobile'Lösung umjesetzt werden. Es braucht einen echten ,,Hingu-
cker", der das Thöma öffentlichkeitswirksarr'i in die Kommunen trägtund
die F,elevanz ve.rdeutlicht, der die einzelnen Kömmunen anfährt und
den Ntitzen der Digitalisierung für die Schulträger, Lehrkräite,.die Schü-
lerinnen und Schüler und .sogarfür die Eltem sichtbär m'acht. Dafür ist
es sinnvoll, mit Hilfe einer exemplarisch mit digitalen EndgerQten aus-
gestatteten Schülklasse beispieföaff aufzuzeigen, wie Klassenräurr"ie an
den Grundschulen in NRW äussehen könnteri und wie mit qigifölen

(
i

Medien in den Fächern gearbeitetwerden kann. Wir schlageri daher
füri Einsatz e>ines mobilen digitalen Klassenzimmers vor. Auf Gruna der

({ mangelnden personellen Ressourcen und des zeitlichen Drucks, ist es'y-!. '

wirtschafflich und pädagogisch sinnvoll, ein Untemehmen zu beauftra- a
%-::

gen, we(ches Erfahmng inaBezug auf dig'ita!e Lehr- und t,ernangebote
für Schüler urid Lehrkföffe nachweisen kann.

Referat 4'l 1 schlägt vor, ein Unförnehmen zu beauftrageri, welches ein
Jahr in einem Piloi-Projekt jeweils eine Grundschule in den 53 Schul-
amtsbezirken anfätqrt und im Rahmen einer einwöchigen Projektwoche;
das Thema ti Digitalofferisive Schule iNRW" in die Komrnunen und -
Schufen trägt.

Das ZLI beauftragende Unternehmen inuss in der Lage sein, Unter-
richtsprojekte für die Klassen 3 und 4 und Lehrerworkshops mit atfsge-
bildeten Trainern an Grundschulen durchzuführen. In dem Projektzeit- .
raufö müssen gleichzeitig viele Akteure vor Ort i'niteinander vernetzt
werden. Beratungsangebote, wie die Geschäffsstellen Gigabit.NRW sie
W:lAbteilung414114füPieperlMobileDigi(alwerks(a(tlDigi(alwerks(at(ILeitungsvorlagenlMobile '



anbieten, müssen bekannt gemacht und deren Angebot für die Sci"iul-
verwaltcing 'verfügbar gemacht werden. li'n Sinne eines dynamischen
Projekts muss ein möglicher Aufragnehmer in der Lage sein, Ziele und
Irihalte anzupassen und sowohl qcialitativ wie auch quantitativ aüszu-
.bauen-

. Gegen End.e des F.rojekts sollte die Nachhaltigkeit geprüff werden. Be:i
Erfolg und weiterhin bestehenden Bfülarfen, soilte das Proje'kt ausge-
weitet werden ke5rineti. Durch weiföre mobile EEirihöiten könnte eine
größere Gruppe Schulen erreicht werden, um den digitalen Transforma-
tionsprozess an den Sc.hulen effektiv und zeitgerecht fö die Fläche zu
bringen. Es ist ökon'omisch sinnyolf eine möglichÖ Ausweitung bereits
jetzt mit zu planen. Das gesuchte Uiqternehmen muss in oer Lage sein;
eine er"itsprect-iende Erweiterung vorzunehmen. Das schließt al!erdings
nicht aus, dass, falls es bis dahin weitere Anbieter gibt, diese für eine
Ausweitung in Frage kpmmen.

Nach intensiver Recherche durch -Luther Rechtsanwaltsgesellschaft
rpbH, weiöhes 'Unternehmer'i die oben b.eschrieberien Kriterien erfüllt,
kann riur die' HABA Digitalwerkstaft die Umsetzung des Konzeptes si-
cherstellen.

Die HABA Digital Gm5H verfolgt dabei, auch wenn sie Öin wirtschaftli-
ches Unternehmen ist, kejne Gewinnerzielungs,absicht, sorrdern die
Absicht, die F'olitik darin zi?i unterstützen, digitale Bildung in Nordrhein-

(' Wesffalen zu fördern.

((? DäsAlleinstellungsmeikmalergib(sichdurch'dasBfl)IlenallerAnfor-
derungen des gewünschten Profils:

{-« ?
il
i(
'i:-

(

Sehr flexible; mobile Einsatzmöglichkeit

Umfang und Passgenauigkeit des Angebots, insbesondere die
Korribina7ion deraAngebotsme'rkföaie ,,@öbiles Einsatzkonzept" in
Verbindung mit den pädagogisch individuell erstellten Lehrinhal-
ten .

- 1 ) Labyrinth programmieren - mit Scratch '

2) Roboter bauen und programmieren - mit dem mBot

- 3) Stop-Motion-Film gestalten - mit dem iPad

4) Buch er?stellen - mit BookCreator



sowie die Durchführung der dazugehörigen Lehrerfortbildt?ing
Genaue Kenntfüs der Konzepte des Landes NRW

Abdeckung wesentlicher Teile des Medierikompetenzrahmen
NRW

Oprion der Ausweitung des Projektes
Non-Profit

a.) Mobile Digitalwerkstatt - Vergaberechtliche Begründung
S..

(
[Hinweis: Die nachfolgend dargestellte vergaberechtliche Begründung
hat das MSB in Zusammenaföeit mit der Luther Rechtsanwaltsgesell-
schafi erstellt.]

Insgesamt karfö davon ausgegangen werden, dass für die vorliegende
Ver?ga)be der Schwellenvvert für andere beföndere Dienstleistui"igen im
Bildungsbereich in Höhe von aktuell'750.OOO EUR (netto) gilt, da es
sich um einen öfferitliöhen Aüffrag im Bildün@s5ereich (Konzept zur
Verrriittlung von digitalen Lehrinhalteh, Anhang XIV der RL 20'i4/24/EU)
handelt,

l-
.1

l

g.

Hierunter fa!len z.B. administratiye Dienstleistungen ifö Sozial-, Bil-
dungs-,'Gesundheits- und ku)turellen Bereich. Nach dem Anhang XIV
failen bs('w. die folgenden CPV-Codes hierunter:

.@ 80000000-4 Allgemeine und berufliche Bildung

e

80100000-5 Gr'undschulunterricht

80410000-I Verschiföene Unterriföts- und Ausbildungsdieriste
8042ÖOO0-4 E-Learning

80533200-'l Computerkurse

Der Schvvellenwert in HöRe von 750.000 EUR (netto) wird erreicht bzw?
überschritten. Ein Vertragsjahr der mobilen Digitalwerkstatt mit einem
Truck kostet zwar ii'n ersten Jahr lediglich '?EUR (nefto). Grund-
sätzlich sind vergaberechtlich gleichwohl auch mögliche Optionen bei
der Berechncing des Schwellenwertes zu beachten (vgl. § 3 Abs. 1

W:lAbteifüng 414'l 141 1 'iPieperlMobile Oigitalwerksta(tlDigitalwetkstatt'iLeittingsvorlagenlMobile



VgV). Berücksichtigt man die Möglichkeiten des MSB über Leistungs-
. erweiterungen eigenständig entscheiden zu dürfen, dass das Projekt

längei- und in erweitertem Umfang durchgeführt w,ird, wird 'auch dei- vor-
genannte Schweller'iwert deutlieh überschritten- Beirn Einsatz eii"'ies
Trucks über 3 Jahre liegt der Auftragswerr bei ß syB (i':ietto).
Bei einer ErWeiterung auf bis zu 5 Trucks über 3 Jahre wäre der Auf-
tragswert bei$ EUR (netto), so dass in Scimme ein Betrag in
Höhe yon 0 EUR (netto) anfallen könnte (s. das Angebot von '
HABA v? 06.09.2fü 8).

t

Maßstab der Beurteilung der unmittelt'aren Beauftragung der HABA
GmbH mit dem Pilotprojekt ,,Möbile Digitalwerkstatt" is'e däher § 14 Abs.
4 Nr. 2 sowie Abs. 6?VgV. Hiernaci"i gilt foigenaes:/'

't

r
(4) Der öffent{iche Auftraggeber kann Aufträge im Verhandlungsver-
fahren ohne ,Teilnahrnewettbewerb vergeben,

2.. wenn. derAuftrag nur von e!nem bestimmten Unternehmen er-
bracht oder bereitgeste]lt werden kann,

b) weil aus technischen Gründen kein Wettbewerb vörhan,den- ist 6-
der

c) wegen des Schutzes v«jn ausschließlichen fRechten, insbesondere
von gewerblichen SchutzrecM'en,

(J
l'

;c

(6) Die in Abs;atz 4 Nummer 2 Buchstabe b und c genannten Vo,raus-
setzu'ngen für die Anweridung des Verhand7ungsverfahr.ens öhne
Teilnahmevvetfbewerb geiten nur dann, wenn es keine vernünftige A/-
ternative oder Ersatzlösüng gibt undader mangefnde Wefibevyerb
nicht das Ergebrtis: einer künstlichen Einschränkung der Auftragsver-
gabeparameter ist.

Das Vei-handlurigsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb (§ 17 Abs. 5
VgV) ist daher zulässi@, vuenn der Auffrag wegpn seiner technischen
Besondeföeiten oder aufgrund des Schutzes von aussct"iließlichen
Rechten (insbesondere gewerb!iche Schut'zrechte wie 'z;.. B. Patent-,
Urheberrechte) objektiv nur von öinem bestimmten Uriternehmen er-
bracht werden kann. Die Vorschrift, die Art. 32 Abs. 2 lit. b der Richtlinie
20i4:/24/EU umsetzt, ist als Ausnai:'imetatfüstand restriktiii auszulegen.
Der Auftraggeber (MSB) mus;s naehweisen, dass,?,5U-weit nur ein eit-izi-
ges Unternehmen den Auftrag dcirchführen" kär'irq. Das betrefferide Un-
ternehmen muss qciasi Monopolist der nachgefragten Leistung seiri

W:lAbteilung 2!141!imaljlPieperlMobile Digitalwerkstattle)igitafüvetkstal(ILeitungsvorlagenSMobile



(vgl. Ziekow7Völlink, Kommenta'r zum Vergaberecht, 3? Aufiage 2018, §
14 VgV, Rn. 51 .ff. m.w..N).

In Kenntnis der restriktiven Ai?islegung der vergaberechflichen'Ausriahf
me, mit Blick auf eine unmittelbare Beauftragung eines Unternehmens
ühne Wettbewerb, hat das MSB das Alleinstellui-igsmerkmal der HABA
Digital GmbH festgestellt. Dem MSB ist kein anderes Unternet"imen am
Markt bekannt; welches eine vergleichbare auf die vom MSB geste!Iten
Anforderungen (5ehrpläne NRW, Medienkomperiteri'zrahmen NR.W)
passende Lösung am Markt anbietet, sodass keine.vernünftige Alterna-
tive oder Ersatz(ösüng erkennbar ist.

i'
J

r-"

('o,

Ejne: ZunäC!"iSt 5u(Thdes'se!fe Mar!§terkLiriC'llrlg !'faf ke!na AriFialfsp'tjnkfe ,
für weitere Wettbewerber in diesem Marktsegment ergeben. Am nächs-
ten kommt den Anforderungen neben der HABÄ Digitalwerkstatt däs
Samsung Projekt ,Coding Klassfö.nfahrt", das sich aber auf Klassen'Fa)T-
ten spezialisiert hat und nur eine Materialbox anbietet und die Initiative
,,Digitai2School", die ihr Angebot iokal iri und um München vorhält. Da
schori bundesweit kein weiterer Wettbewerber erkennbar ist, spricht
wenig bis gar nichts dafür, dass es europaweit ein auf die A'i"ifomerun-
gen passenäe's Angebot gibt. iri Ösierreich findet man zwar ein ,,Mobi-
les Klassenzimmer - Coafög for Kids". Das 2013 gestartete Projekt un-
terstützt Lehrkräfte und Schulen mit kostenloser Hardware wiÖ Tatilets
in Klassenstärke, einer elektronischen Tafel mit berührungs;ensibler
Oberf'föche sowie der qlaossroom-:Management-Software ,,S5amsurig
School", ist aber weder im gefor:derten Sinne mobil, noch intföltliqh an
ein Med:ier*onzept wie den Medienkompeterizrahmeri NRW gebunden.
Das MSB wird nachgehend mit Unterstfüzung der Medierföetatung den
,europäischön Markt weiter erkunaen und die Ergebnisse dokumentie-
ren-

Insoweit erscheint auch keine-wettbemerbliche Verg5be tnöglich. Dabei
wurde insbesondere berücksichtigt, dass vor allem die pädagogisch
entwickelten Workshops sowie Lehrerforföildungeri?als geistig schöpfe.
rische Errtwicklung der HABA Digitalwerkstatt völlkommena originären
Ausschließlichkeitscharakter t3aben, dei- derzeit am Markt von keinem
ander6n Anbieter in dieser Form zur Verfügurig gesfellt werden kann,
.um die schulpolitischen Ziele NRW angemessen verfolgen zu'körföen.
Das Angebot (v. 06.09.2018) bildet die funktionalen und inhaltlichen
Anfoi derungen an den vom MSB definierten schulpolitischen Ansat,z zur
Umsetzung der Digitalisierungssti-ategie besti'nöglich ab, so dass dem
Anbieter eine vei-gaberechtliche AusschließlicÖkeitsstellung zukommt.
Dies zcii-n einem unter dei'n Gesicl"i'ispunki einer fachtechnischen Son-
dei-stellung mit Blick auf die angebotenen L?ehrinhalte. Zum anderen
W :lAb (e ilti n g 4S4 1 1411 S'? ie pe rSlsil obile ? D ig iia Iwe rks(.a((IQ ig i(a Iwe rks ta(tlLe ifüngsvorlagenlMob ile
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wird die HABA G'mbH auf das'von it"ir entwickelte Produkt Schutzrechte
reklamieren, die wettbewerblich keine öffentliche Vergabe zulassen-

Ein? weiterer Aspekt betrifft die Veröffentlichung/ Trarisparenz der
Vergabeentscheid?ing. Unstrittig ist, dass bei der Vergabe in Form des
Verhand(ungsverfahrens ohne Teilnahmewettbewefö die Verpflichfüng
des öffentlichen Auftraggebers zur (vorausgehenden) Auftrags)je-:
karintmachung im EU-Amtsbfatt entfällt (§§' 37 Abs. 1, 17 Abs. 5 VGV),
da hier im Einzelfall auch nur ein Auffragnei"imer ünmittelbar zur Abga-
be eines Angebots aufgej'orde=rt vvird, d.h: kein Wettbewerb stattfindet.
In diesen Fätlen sieht das Vergaberecht in der Regel das Instn4rnent
einei- (qualifizierten) Vorabinforzation (§ 38 abs. 4 VGV) vor, um dem
Grundgea'anken nach wettbewert?iici"ier Transparenz Re'ci'inung zu tra-
gen. Ein Verzicht auf eine Veföffentlichung erfordert, däss sich der öf-
fentliche Auftraggebei' mit der Sach- und Rechtslage auseinandei:ge-
setzt hat. Das MSB hat sich intensiv mit der Sach": und Rechtslage aus:
einandergesetzt und ist nach entsprechender Prüfung der Afüfassung,

. den Atjffrag ohne vorherige B.ekanntmachung ve;geben zu dürfen, da?-
w.ie oben bereiis ausgeführt- nicht davoia aüsgegangen wird, dass es
hierfür einen Markt'gibt.

Die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sind durch in-
tensive Angebotsverhandlungen der Luther Rechtsanmaltsgesellschafj

stützt 'dieses haushalterirische Anliegen ebenfa(Is.
mbH gewahrt worden. Die fehlende Gewii"inerzielungsabsicht ufüer-

'C

,.:k

Darüber )-iinaus ist in dem von der Luther Rechtsanwaltsgeselischaff
mbH erar.beiteten Vertragsentmurf eii"i einseitiges Kündigungsrecht vor- '
qesehen, um auf ein sich v4ränderndes Markturpfeld 3edeirzeit reagieren
zu können. Sofern sich die Markteinschätzung riachhaltig Qe.änaern
sollte, ist es phne weiteres möglich, sich durch das Siönderküödigungs-:
recht vom Veitrag zu lösen ur'id eine Ausschreibung zu beginnen.

Der vorliegende Verträgsentwurf ist fachlich gut verhandelt; AnmerkunL
gen des Referats 221 (JustiZiariat) wurden darin berücksichtigt'.

b.) Weitefö Maßnahmer2 irn Rahmen des Pilot-Projektes

Weil es pädagogisfü"i sinnvoll ist, die Zahl der Einsatzone erhöht und
cim das mobile Klassenzimmer effizient und ökonomisch sinnvoll einzu-
setzen bietet es sich an, in den Schulferien fCir die OGS'en ein Angebot
vorzuhalten.
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Prozess an der Schule im Nachgang zu der Projektwoche. weiter beför-
dert.

Die Proiektwochen sollen auch an den übrigen, nicht angefahrenen
GruÖdschulen der Schulämter einen Diskussions- und entwicklungs-
prozess in Gang setzen. Dazu werden die umliegenden Schulen im
Vorfeld der Projektwoche durch eine Schulmail auf das Projekt hinge-
wiesen uzd zu einer Informationsve'ranstaltung im Rahmen des Projekts
einge(aden. Hinweise,zu Fortbildungsveränstaltungep, zu den Unter-
richts)eispieten aus den Projekten NAWITAS und ,,Infori"natik an
Grundschulen" und dpm Internet ABC solfün Bestandteil dieser lnforma-
tionskampagne sein.

'1.

Durch die Einbindung der zuständigen örtlichen MedienberaterÄinnen in
die Projektwoche, erhalten die Schulen außerdäm Hinweise und Uriter-
stEitzung zur Erarbeitung bzw. Überat'beitung des schuleigenen Medi-
enkonzepts. Die kommunalen Mföienzentren sollen mit den f$dienbe-
ratern/innen diö Digitatwerkstatt in ungenutzten Zeiten mit eigenen Ver-
ansföltungen nutzen körinen. Auch durch die Einbindun@ weitere'r
kommunaler Ai"igebote und kommünaler Expertise vor'Ort wird die
Nachhaitigkeit des Pilotprpjekte:s sichergestellt. (Be=ispiel Vodafonestif-
tung iri Düsseldorf)

/

c.) fViSB

f-

I}

+' " -

Das MSB macht das Projökt bekannt und inforföiert über einen Erlass
die Bezirksregierungeri und die Schulämter ijber das Projekt. Aus zeitli-
chen und örganisatörischen Gründfö benennt das MSB (Ref. 514) die
ersten Schu!en. Dann schlägt aie untere Schulaufsicht in Abstimmung
mit den Schulträgern geeignete Schuleri vor, die von der mobilen Digi-
taiwer:kstatt angefahren werden. Die organisaf?orisciie Planung e,nqlgt
direkt zwisc)"ien dem Dieristleister, dem Schultiäger und der Schule.

MBP erstellt ein begleitendes Kommunikationskonzept, um alle am
Prozess Beteili,gten zu erreichen und um über eine möglichst breite @f-
fentliche Kommunikation das Thema zu forcieren.

Das MSB informiert die KSV'en über das Projekt.

Die Projektschfüen erl"ialten Ciber die Schulämter eine kurze Einordnung
und Beschreibung des Projekts.
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Referat 5al4 begleitet die fäcl-iliche Ums,etzung und ste!It ab Febmai-
20'? 9 Vorscl"iläge für begleitende Unterrichtsfögebote, während cind
nach der ProiektwoChe zur Verfügung. Ref. 411 begleitet das Projekt
federführerid und prüft die Nachhaltigkeit.

Die geplantei"i Fort5ildungeri der Lehrkräffe sind mitbestimmungspflifö-
tig. Re'ferat 41 1 wird sich dazu gemeinsam mit Referat 514 unter Ein-
bindung von R.eferat 21 "I im Pföhmen der vertrauensvollen Zusarnmen-
arbeit mit dem HPR in Verbindung setzen, um Vorgespräche zu führen.

6.) jl/!edjenberatung NRW

Das Design der ,,Digitaloffensive Schule NRW" ist verbindlich und wird
üter die Medienber,atu'ng NRW beauffragt?

J-- Die. Medienberatung .NRW stellt Material zum Verteilen vor Ort zur Ver-
fügung. (Wel6hes Material das !st, muss noöh geklärt ;erden)
Die Medienberatung.NRW informiert die kommunalen Medienzentren
und die Medien'berater/ir'inen über das Projekt. Die kommunalen Medi-
enzentren sollen für d?as Projekt gewonr'ien werden und mit den Medi-
enberater/innen die wöe5enf-.li'che Abschlussveranstaltung 'im jeWeiligen
Scm41arntsbezirk koordinieren. SiÖ informieren auch Anbieter vor Ort
und binden diese in das Projekt ein.

(

r'

I---.
IV. HaushaltsreJevaryte Auswirkungen

'Der Vertrag ist zur:iächst für ein Jahr ausgelegt. Für 2018 und 2fü 9 ste-
hen Korr;pensatronsmittel (Kapitel 05 300, Titel 547 8'l ) zür Verfügung,
die allerdings nur füi- eine Eit"iheit (ein mobiles digitales Klassenzimmer)
auskömmlich s'ind.'Die 'Zahiungsverpflichtungen des Jahres 20'l9 sind
durch eine entsprechende Verpflichtungsdrmächtigung in Kapitel 05
300 Titel 547 81abgedeckt.

Bei .einer Ausweitcing des Projektes auf mehrere Jat"ire bzw. mehrere
Einheiten müssten zwirigend zusätzliche Gelder bereitgestellt werden
(ggf. falls möglich aus dem Digitalpakt oder aus zusätzlichen Haus-
haltsmitteln). [5'i dieäe FiM'ä.iizier:urigs'optiorien der:,veit nicht siöherp

?stellt sind, sol!te die Optioi"'i eirqer Ausweitung bzw. Verlärigerung
-'zMt:niöht öffefüliöh kommuniz!ert wer4en. H!eifqr-awäre keine haus,

' W:lAbteilung 414l141 'IlPiepe.rlMobile Digi(alwerks(a(tlDigitalwetksta(tlLeitungsvorlagenlMobile
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rechtliche Vorsorge getroffen. Vertragliche Vereinbarungen können in
diesem föll nicl"it eingegangen werden. Kostenaufsteliung des Prqjekts:
Der Vertragsäbsföluss rege!t verbindlich zunächst eii:ie einiährige Pi-
lotphaäe (s. Angeböt v, 06.09?20'l8).

Eine Einheit über die Laufzeit eines Jahres:

' m -€ + 19 % MWSt = § '€
Sollie im kommenden Jahr eaine Ver(ängerurig des Projekfös beschlos-
sen werde, bejäufen sich die Kosten auf Grundlage des Angebotes wie
folgt:

Eine Einheit Jahr2 ? ? Jahr3 Gesamt 3 Jahre

GESAMT d a
N @- ?q

I

Solite in kommenden Jahr eine Verlänger:urig und AÜsweitung des Pro-
jektes auf mehrere Einheiten beschlossen werde, belaufen sich 'die
Kosten auf Gruandläge des Angebotes wie folgt:

Einheit 2,:5 Jahr'i Jahr2 Jahr 3 eesamt 3 J.2hre

GESAMT m€ Q€ # m=
ProTruck ?r .@fflH@t ? ?i

/ Alle hier aujge!isT:eten Preise sind Nettopreise, auf die 1 9% MwSt. zzgl. '
entfallen.

('l-
l!

'?S,?
V. EvfJ. Beteiligung änderer Ressorts

Das MVVIDE hatiaut IhrerAussage, Herr Staatssekretär, in Aussic'
gestellt, sich an den Kosten des Proiektes zu b'eteiligen.

Vl. Presserele'yanz

Vtl. Veröffentlic!mng im Bildungspor€al

W:'iAbteilung 4'i4'lS4'l lSPieperllVlobile Digi(a!werksia(i!iDigitalwerks(attlLei(ungsvorlagenlMobile
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2.

Mitzeichnung (Bitte bei evtl. Anmerkungen in"i Entwurf Organisa?ions-
einheit angeben!)

i

i

(

GR. 11 . l Ref. 5:14
liegt vo'r

iÄ?
l,%JK (ea>?,? Qt

Vl
tr'i2

3. Anlagen:

Arföebot HABA Digitalwerkstatt
Vertrag HABA- MSB ,

4

?
liegt vor

'Fr.Broli l f.ef..221 IRef.223 l'Ref.212" .
lieg{vor ??l5=aa=

l :l:J2r . , la!
l

7;aa'

{,43Jt4 ?

*

4

An die

Bezirksregierungen

? j .a
Amsberg, Detmold.

.j .-4
Düsse4orf, Köfö undüss*i

iünsterM?
Y.

/

.L Digitaloffensive Sctiule NRW - Mobiie Digitalwerkstatt
/

Die Landesregierung ist entschlossen,die Digitalisierung in den Schu-
len, hier be'sonders in den Grundschulen, weiter aktiv voranzutreiben
und zu unterstützen. Dazu startet ,das Ministerium im November das
Pilot=Projekt ,,Mobile Digitalwerkstatt". Ziel ist es, mit einem mobilen
Klassenzimmer möglichst alle ?53 Schulamtsbezirke anzufahren, um
exemplarisct"i an einer Qrundsehüle vor Oit ein digitales Klassenzimmer
mit einer möglichen digitalen Ausstattungsvariante zu zeigen. Durch
Schülerworkshops und' Informationsveranstaltungen für die Lehrkräffe
soll an den Gmndschulen in Nordrhein-Westfalen flächerideckend die
digitale Schul- und Unterrichtsentwicklurig untersfützt werden.

Das Pro)ekt richtet sich an die 3. und 4. Klassen. In einer Projektwoche
über jeweils 5 Tage, .wird je eine Grundschule in jedem Schülamtsbe-
zirk angefahren. Neben den.Lehrkräften, Schülern und Eltern sollen
W:lAb(eilung 4S41 141l1PiepetlMobile DigilalwerkstaulDigi!alwerkstat(ILei(ungsvorlagenlMobile
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r

auch die örCiichen kommunalen M.edienzentren und Medienberaterinnen
und Medienberater aktiv in die Projektwochen mit einbezogen werden
(s- Anlage).

Eine Abschlussvera,nstaltung am Ende jeder Projektwoche gibt auch
deö Vertreterinnen und Vertretern der Geschäftsstelleri GigabitNRW,
der Kommunen ur3d der kommunalen Partner Gelege'i"'iheit, sich weiter
zu vernÖtzen, auszutauschen und zu beraten.

/

In jedem Regierungsbezirk soll es in der ersten Phase des Pilotprojek-
tes aücti einen Termin geben, bei dem sich die Schulaufsichtsbe-
amt/jnnen vor Ort ein Bild von dem Projekt ri3achen körinen. Die Inhaite
äer VVorkshops und der Lehrkräfteinformationsveranstaltungen werden
vorgestellt und Beispiele guter Praxis könfün vor Ort ausprobierf wer- '
den.

Bitte införmieren Sie die Schuiäföter über das Projekt. Die Schuläföter
so(len in Abstimmung mit den Schufträgörn der Digitalwerkstatt eine
Grundschule aüs ihrem Einzug.sbereich benennen,' die an dem Pföjekt .
teilnimmt. a '

f-,..A,....,
(

- 5.

f
? Herrn

Klaus H'ebt=orn
Städtetag N RW
Gereönstraße 18-32
50670 Köln

}

t.lti'=-,/ Jp"emq J'cAgm
']- ÄJA

.,&mA9CLtJ' ercl'

j:5';s 'Ür" '?"'o. G; l'aja ""?a "

eÄl

rlF"%
i ga!e@er':

74=

[err:n

? Claus' Hamacher '

Städte-und Gemeindebund NRW
Kaiserswerther Straße 199-20al
40474 Düsseldorf

Herrn
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Dr- Martin Klein

Landkreistag NRW
Kavaileriestraße 8
402al3 Düsseldorf

'j , ;

. fl<J2Ä,',,'.:,,,::,<x,4i'Wai
Sehr geehrter H'err He.bborn, sehr geehrter Herr Hamacher, sehr:'geehr-
ter !derr Klein,

r.l

t-

(

:Q,

die Landesr'egierung will dfö Digitaiisierung in unseren Schulen werter
aktiv vorantreiben und unterstützön- Besonders die Grundschulen be-
nötigen dafür passgenaue'Unterstütz?ung. Das Ministerium s'!:artet nach
den Herbstferien das Pi!ot-Projekt ,,mobile Digitalwerkstatt". Ziel ist es,
mit einem rriobilen Klassenzimmer möglichst aile 53 Schulamtsbezirke
anzufahren, um efömptarisch an einer Gn4ndschule vor Ort ein digitales
Klassenzimmer mit einer guten digitalen Ausstattungsvariante zu zei-
gen.

Durch Schü'lerworkshöps und Informationsverarista!tungen für die LehrL
kräfte soll an den Grundschulen in Nordrhein- Westfalen fläci"iende-
ckend die digitale Schul- und Unterrichtsentwicklung in den Schulen
unterstützt w.erden.,

Das Projekt startet im November 2C)19 und rifötei sich an die 3. und 4.
Klasser"i. fö einer Projektwoche über jeweils 5 Tage, wird je eine Grund-
schule in jedem Schulamtsbezirk angefahren. Pro Einheit und Woche
finden 9 Schu[workshops, 2 Iriformationsveranstaltungen für Lehrerin-
nen und Lehrer, I Infoabena für Eltern soWie 1 Abschlussveranstaltur'ig
statt. Die örtlichen kommunaten Meaienzefüren und Medienberaterin-

a nen und Medienberater solien aktiv in die Projektwochen fö!t einbezo7
gen werden.

@'?,. pag-
ou (t-=4,,.Uu

.?
i-"'

,,)

Zu der Absct"ilussveranstaltung am,Eride jeder Projektwochö werden
auct"i lokale Akteure aus Politik und Verwaltung eingeladen. Vertreter
der.Geschqffsstellen GigabitNRW, der Kommunen und der komrr'iuna-
len Partner sollen tiier Gelegenheit haben, sich weiter zu vernetzen,
auszutauschen und zu beraten-

Die Schuiämter sollen in Abstifömung mit den ächulträgern der' Digital-
werkstatt eine Grundschule aus ihrem Einzugsbereicl:'i benennen, die
an dem Projekt teilnimmt.

0
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